
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/12/13 1Ob642/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1994

Norm

ABGB §906

Rechtssatz

Wird von einer bereits getro4enen Wahl einverständlich abgegangen, steht dem Wahlberechtigten - mangels

gegenteiliger Vereinbarung - das Wahlrecht wieder uneingeschränkt offen.
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